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Die Qualitätsprüfungen 
Serie zu den Grundlagen der MDK-Prüfungen in der ambulanten Pflege – Teil 16 
Beurteilung auf der Basis der Pflegedokumentation (Teil 3) 
 
Punkt 12.9 der Qualitätsprüfrichtlinie 
fragt, ob für die vereinbarten Leistun-
gen auf der Grundlage der Bedürfnis-
se, Probleme/Defizite und Ressour-
cen/Fähigkeiten individuelle Pflege-
maßnahmen zur Erreichung der Pfle-
geziele geplant sind. Schon in der 
Ausgabe 11/2007 haben wir darauf 
hingewiesen wie kritisch unter Um-
ständen die „Teilplanung“ (also nur für 
vereinbarte Leistungen) sein kann. 
Laut MDK-Prüfanleitung reicht es (im 
Rahmen der Prüfung) jedoch aus. Die 
geplanten Maßnahmen sollen hand-
lungsorientiert beschrieben werden: 
hier sind die einzelnen Maßnahmen 
und individuellen Arbeitsschritte genau 
so zu beschreiben, dass jeder (neue) 
Mitarbeiter die Versorgung genau so 
übernehmen kann wie seine Kollegen. 
Oftmals werden individuelle Arbeits-
schritte auch im Rahmen von zusätzli-
chen Durchführungskontrollen oder 
durch die Konkretisierung von Pflege-
standards außerhalb der Pflegepla-
nung beschrieben. Dann wäre in der 
Pflegeplanung der Verweis auf diese 
Formulare notwendig, aber auch aus-
reichend. 
 
Die fehlende Handlungsorientierung 
der Pflegeplanung ist einer der klassi-
schen Kritikpunkte im Rahmen der 
Prüfberichte. Dabei erfolgt in der Pra-
xis sicherlich die Einarbeitung als auch 
die Weitergabe an andere Mitarbeiter 
sehr differenziert, einschließlich der 
Informationen zu individuellen Beson-
derheiten bei den einzelnen Kunden. 
Nur fehlen diese Konkretisierungen 
bzw. deren Verknüpfung meist in der 
aktuellen Pflegeplanung vor Ort. 
 
Eine Planung ist nur dann gut und ak-
tuell, wenn sie regelmäßig überprüft 
wird. Dabei sind bestimmte Zeitinter-
walle nicht vorgegeben, auch nicht in 
der MDK-Anleitung. Wie oft eine Pfle-

geplanung zu überprüfen/evaluieren 
ist, hängt sicherlich von der Pflegesitu-
ation ab. Der Überprüfungszeitraum für 
einzelne besondere Maßnahmen sollte 
direkt mit den Maßnahmen geplant 
werden, die generelle Überprüfung der 
Planung sollte einrichtungsintern fest-
gelegt sein. Viele Pflegedienste richten 
sich nach den Zeitintervallen der Bera-
tungsbesuche nach § 37.3 SGB XI (6 
Monate bei Pflegestufe 1 und 2, 3 Mo-
nate bei Pflegestufe 3). Wichtig ist vor 
allem die regelmäßige und nachvoll-
ziehbar dokumentierte Überprü-
fung/Entwicklung der Planung. 
 
Einer der sehr kontrovers zu diskutie-
renden Punkte wird in 12.11 angespro-
chen: „Sind die Mitarbeiter entspre-
chend ihrer fachlichen Qualifikation 
eingesetzt worden?“  
Grundsätzlich wird immer (auch hier) 
zwischen der formellen und materiel-
len Qualifikation unterschieden: 
• Die formelle Qualifikation wird (ver-

kürzt dargestellt) durch eine Be-
rufsausbildung erworben. Entspre-
chend den Ausbildungsinhalten 
kann der Mitarbeiter praktisch ein-
gesetzt werden. Dabei variieren die 
Ausbildungsgänge und  
-inhalte gerade bei älteren Ausbil-
dungsgängen. Es ist bei Unklarhei-
ten zu überprüfen, was jeweils ge-
lehrt wurde.   

• Die materielle Qualifikation bezeich-
net die vorhandenen praktischen 
Fähigkeiten, die durch Berufserfah-
rung und interne und externe Fort-
bildung bzw. Anleitung erworben 
wurde. 

 
Vor allen in den Fällen, in denen keine 
(oder eine unzureichende) formelle 
Qualifikation vorhanden ist, hat sich die 
PDL von den erforderlichen Fähigkei-
ten zur Durchführung der übertragenen 
Aufgaben zu überzeugen. Dazu gehö-



Andreas Heiber Artikel PDL-Praxis in: „Häusliche Pflege“ / Vincentz network 01.12.2007 

© Andreas Heiber, Plaßstraße 49a, 33611 Bielefeld 
Tel. 0521/8018247, Fax. 0521/8018248, E-Mail: Heiber@syspra.de 

ren neben einer Überprüfung der Eig-
nung die Vermittlung der entsprechen-
den Kenntnisse sowie die Überprü-
fung, ob der Mitarbeiter das Gelernte 
auch fachgerecht umsetzt. Hilfreich für 
den Nachweis der Ausbildung und An-
leitung sind die Fortbildungsnachweise 
der Mitarbeiter ebenso wie Protokolle 
von Pflegevisiten, Fallbesprechungen 
etc. Auch müssen die Mitarbeiter bei 
der Durchführung der angelernten 
Pflegefähigkeiten ihre fachlichen Gren-
zen kennen und jederzeit eine Pflege-
fachkraft anrufen können. 
 
Die PDL ist nicht nur für die materielle 
Qualifikation der Hilfskräfte, die sie 
einsetzt, verantwortlich, sondern auch 
für die materielle Qualifikation der for-
mell geeigneten (Fach)-Kräfte! Dazu 
ein praktisches Beispiel: eine Kranken-
schwester kehrt nach 10 Jahren Fami-
lienpause in den Beruf zurück. Sie ist 
formell qualifiziert für die Erbringung 
häuslicher Krankenpflege wie z.B. das 
Wechseln von Wundverbänden. Aller-
dings hat sich die Wundversorgung in 
den letzten 10 Jahren so gravierend 
verändert, dass diese Fachkraft ohne 
eine entsprechende Weiterbil-
dung/Anleitung vermutlich nicht mehr 
eine fachgerechte Wundversorgung 
durchführen kann. Wird sie trotzdem 
ohne Anleitung eingesetzt und unter-
läuft ihr dabei ein fachlicher Fehler, 
wäre neben ihr selbst auch die PDL in 
der Verantwortung. Die formelle Quali-
fikation ersetzt also in keinem Fall die 
im Einzelfall nötige Überprüfung der 
materiellen Qualifikation, wenngleich 
der „Prüfumfang“ je nach Qualifikation 

und Praxis sicherlich sehr unterschied-
lich sein kann. 
 
Völlig losgelöst von der Unterschei-
dung zwischen formeller und materiel-
ler Qualifikation ist die Frage, was die 
einzelnen Verträge nach § 132a  
SGB V in den Bundesländern mit den 
jeweiligen Kassen über das einzuset-
zende Personal aussagen. Wenn - wie 
beispielsweise in einigen Verträgen in 
Sachsen-Anhalt geregelt - in den Ver-
trägen explizit geregelt ist, dass nur 
Pflegefachkräfte (Krankenpflege und 
Altenpflege) Behandlungspflegemaß-
nahmen durchführen dürfen, dann darf 
auch das Ausziehen von Kompressi-
onsstrümpfen nur durch diese Berufs-
gruppe ausgeführt werden! Unabhän-
gig von der Frage, ob diese formelle 
Qualifikation hier überhaupt fachlich 
notwendig wäre. 
Ist andererseits der Personaleinsatz 
nicht so abschließend geregelt, son-
dern in die Verantwortung der PDL 
gegeben, kann diese entscheiden, wen 
sie unter Beachtung der oben genann-
ten Punkte (formelle und materielle 
Qualifikation) einsetzt. 
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Tipp: 
Bei der Frage des Personaleinsat-
zes in der Behandlungspflege ist 
der Wortlaut der Verträge nach 
§ 132a SGB V unbedingt zu beach-
ten, unabhängig von der Frage, ob 
diese vertraglichen Regelungen als 
sinnvoll angesehen werden oder 
nicht. 


